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Anlage 3

SCHALLEMISSIONSMESSUNG VON SCHIENENFAHRZEUGEN
nach SchLV
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4.1 Meßergebnisse (LpA) :
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Beschreibung der verwendeten Meßgeräte: 

Bezeichnung: 
Hersteller: 
Type: 
Besonderheiten: 

Meßbedingungen: 

Wetterbedingungen: 
Art und Zustand des Oberbaues: 
~Ades Fremdgeräusches: dB (A) 
Besonderheiten: ----

Betriebszustände: 

Antriebsmaschine: 
Hilfseinrichtungen (a) bis (): 

Besonderheiten: 

5. Bemerkungen zu den Meßergebnissen: 

Ort und Datum Prüfstelle Unterschrift 

4l:ll.5. Verordnung des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr über 
Lärmschutzmaßnahmen bei Haupt-, Neben
und Straßenbahnen (Schienenverkehrslärm-

lmm.issionsschutzverordnung - SchIV) 

Auf Grund des § 19 Abs. 4 des Eisenbahngesetzes 
1957, BGB!. Nr. 60, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGB!. Nr. 452/1992, wird verordnet: 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt hinsichtlich der 
Schallimmissionen auf Grund des Schienenverkehrs 
(Zugverkehrs) sowohl für den Neubau als auch für 
den wesentlichen Umbau von Strecken {-teilen) im 
Zuge von Haupt-, Neben- und Straßenbahnen 
gemäß §§ 4 und 5 des Eisenbahngesetzes 1957. 

(2) Bauliche Maßnahmen gelten dann als 
wesentlicher Umbau, wenn 

1. zumindest ein zusätzliches durchgehendes 
Gleis {Streckengleis) errichtet wird oder 

2. durch die Änderung der örtlichen Lage der 
durchgehenden Gleise (Streckengleise) in den 

maßgebenden Immissionspunkten eine Erhö
hung des Beurteilungspegels um mehr als zwei 
dB (Dezibel) eintritt. 

Allgemeine Festlegungen 

§ 2. (1) Hinsichtlich der schalltechnischen Be
griffe, Größen und Meßverfahren gelten die 
Bestimmungen der ÖNORMEN S 5002 (Ausgabe 
1973), S 5003, Teile 1und2 (Ausgabe 1974), S 5004 
(Ausgabe 1985) und S 5005 (Ausgabe 1992). 

(2) Die Schallimmissionen sind gemäß ÖAL
Richtlinie Nr. 30 (Ausgabe 1990), herausgegeben 
vom Österreichischen Arbeitsring für Lärmbekämp
fung, zu berechnen. 

(3) Sämtliche Schallpegel sind unter Anwendung 
der Bewertungsfunktion A gemäß Verordnung des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen vom 
29. Juni 1979, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Eichwesen Nr. 6/79, zu bewerten. 

( 4) Der für die Beurteilung des Schienenverkehrs
lärms maßgebliche Beurteilungspegel Lr ist der um 


